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Bitten Asylsuchende nach ihrer Ankunft in Deutsch‑
land bei der Polizei oder einer anderen staatlichen 
Stelle um Asyl, so handelt sich hierbei nicht um einen 
Asylantrag im Sinne des Gesetzes, sondern um ein 
»Asylbegehren« oder »Asylgesuch«. Der Asylantrag 
muss beim allein hierfür zuständigen Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden.

Schutzsuchende werden zunächst für die Registrie‑
rung an die nächstgelegene (Erst-) Auf nah me ein-
rich t ung in dem jeweiligen Bundesland verwiesen. 
In den meisten Fällen befinden sich auf dem Gelände 

der Aufnahmeeinrichtung auch eine Außenstelle des 
BAMF sowie weitere Behörden, die für die Registrie‑
rung und Versorgung der Asylsuchenden zuständig 
sind.  Diese gemeinsamen Einrichtungen werden an 
vielen Standorten als »Ankunftszentren« bezeichnet, 
in einigen Bundesländern auch als »AnkER-Zentren« 
(Ankunfts‑, Entscheidungs‑ und Rückkehr‑Zentren). 
In diesen Einrichtungen sollen alle Schritte des Asyl‑
verfahrens durchgeführt werden, insbesondere die 
Registrierung und ärztliche Untersuchung sowie die 
Antragstellung, Anhörung und Entscheidung über 
den Asylantrag. Speziell bei den AnkER‑Zentren ist 
es zudem erklärtes Ziel, dass im Fall der Ablehnung 
des Asylantrags auch die Ausreise oder Abschiebung 
direkt aus der  Einrichtung heraus erfolgen kann. Al‑
lerdings gibt es für diese Zentren keine bundesweit 
verbindlichen Konzepte. Wie sie bezeichnet werden 
und welche Verfahrensschritte dort durchgeführt 
werden, wird zwischen den Bundesländern und dem 
Bund jeweils für die einzelnen Standorte vereinbart. 

Es ist möglich, dass das Asylverfahren in dem Bun‑
desland durchgeführt wird, in dem sich die Schutz‑
suchenden zuerst melden. Häufig erfolgt aber auch 
die Zuweisung in ein anderes Bundesland. Dies ge‑
schieht mithilfe des bundesweiten Verteilungssystems 
»EASY« (»Erstver teilung von Asylbegehrenden«). Es 
wird ermittelt, in welchen Bundesländern noch Auf‑
nahmekapazitäten frei sind und in welchen Außen‑
stellen Asylanträge des jeweiligen Her kunftslands be‑
arbeitet werden. Wird auf diese Wei se festgestellt, dass 
ein anderes Bundesland für die Aufnahme zuständig 
ist, erhalten die Asylsuchenden einen Zugfahrschein 
zur dortigen Aufnahmeeinrich tung. Daneben wird 
ihnen zumeist eine sogenannte Anlauf escheinigung 
ausgestellt, aus der deutlich wird, dass ihnen bereits 
eine zuständige Einrichtung zugeteilt wurde.

Asylsuchende können normalerweise nicht beeinflus‑
sen, in welchem Bundesland ihr Verfahren stattfindet. 
Sie müssen sich innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
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bei der ihnen zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung 
melden, sonst kann das Asylverfahren eingestellt wer‑
den. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann die Zu‑
ständigkeit für das Verfahren auf ein anderes Bundes‑
land übergehen.

FA L L B E I S P I E L :                                  

Herr M. aus Pakistan meldet sich in Berlin 
bei der Polizei und erklärt, dass er Asyl bean‑
tragen will. Die Polizei schickt ihn zum Berli‑
ner Ankunftszentrum. Dort wird mithilfe des 
EASY‑Systems festgestellt, dass Brandenburg 
für die Aufnahme zuständig ist, weil in der 
dortigen Außenstelle des BAMF Anträge von 
Asylsuchenden aus Pakistan bearbeitet werden 
und weil in der dortigen Aufnahmeeinrichtung 
Kapazitäten frei sind. Herr M. muss sich inner‑
halb weniger Tage zur Asylantragstellung im 
Ankunftszentrum Eisenhüttenstadt einfinden.

Wenn die Asylsuchenden bei der zuständigen Ein‑
richtung eintreffen, erhalten sie den sogenannten 
Ankunftsnachweis. Daneben werden sie registriert 
und erkennungsdienstlich behandelt, unter ande‑
rem werden dabei die Fingerabdrücke genommen. 
Diese werden an die europaweite »EURODAC«‑Da‑
tenbank übermittelt. Auf diese Weise wird überprüft, 

2     Basisinformationen für die Beratungspraxis Nr. 1  

Schema: Der Weg zum Asylantrag

Meldung bei der Polizei oder einer anderen 
Behörde: »Asylbegehren/Asylgesuch« 

Weiterleitung an die nächstgelegene Aufnah‑
meeinrichtung (Erstanlaufstelle) 

Ermittlung der zuständigen Aufnahmeeinrich‑
tung bzw. Außenstelle des BAMF mithilfe des 
EASY‑Systems

•	 Registrierung bei der zuständigen Aufnah‑
meeinrichtung bzw. im Ankunftszentrum 
oder AnkER‑Zentrum

•	 Dokument »Ankunftsnachweis«

•	 Asylantragstellung beim BAMF
•	 Dokument: »Aufenthaltsgestattung«

A S Y LG E S U C H  A N  D E R  G R E N Z E

L A N D G R E N Z E :  Laut Gesetz ist Asylsu‑
chenden die Einreise zu verweigern, wenn sie 
direkt an der Grenze oder im grenznahmen 
Raum ohne die nötigen Reisepapiere aufge‑
griffen werden (§ 18 Asylgesetz). Die Einrei‑
severweigerung kann in der Praxis aber nur 
erfolgen, wenn die sofortige »Zurückschie‑
bung« in den Nachbarstaat möglich ist. Dies 
ist häufig nicht der Fall, da die Zuständigkeit 
für ein mögliches Asylverfahren zunächst 
im Rahmen eines Dublin‑Verfahrens geklärt 
werden muss (siehe Abschnitt 2). Daher sind 
die Asylsuchenden zunächst an eine Aufnah‑
meeinrichtung im jeweiligen Bundesland 
weiterzuleiten. Die Abschiebung in ein ande‑
res europäisches Land kann allerdings noch 
nach Abschluss der Zuständigkeitsprüfung 
erfolgen.

F LU G H A F E N :  Wenn Asylsuchende an 
einem Flughafen landen und keine gültigen 
Reisepapiere haben, findet an einigen Orten 
(besonders in Frankfurt a. M.) das sogenann‑
te Flughafenverfahren nach § 18a Asylgesetz 
statt. Dabei wird noch im Transitbereich des 
Flughafens eine Anhörung durchgeführt. 
Das BAMF muss dann innerhalb von zwei 
Tagen entscheiden. Lehnt es den Asylantrag 
als »offensichtlich unbegründet« ab, wird die 
Einreise verweigert. Entscheidet das BAMF 
nicht innerhalb von zwei Tagen oder kommt 
es zu dem Ergebnis, dass der Antrag nicht 
»offensichtlich unbegründet« ist, darf die 
betroffene Person einreisen und ihr Asylver‑
fahren läuft weiter wie bei einer »normalen« 
Antragstellung.

ob Schutzsuchende in einem an deren europäischen 
Land bereits registriert wurden. 

Die Asylantragstellung erfolgt dann bei der Außen‑
stelle des BAMF, die sich entweder vor Ort im An‑
kunfts‑ oder AnkER‑Zentrum befindet oder die der 
Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist. Der Asylantrag 
muss persönlich bei der zuständigen Außenstelle des 
BAMF gestellt werden. Eine schrift liche Antragstel‑
lung ist nur in Ausnahme fällen möglich (etwa wenn 
die Betroffenen bereits einen Aufenthaltstitel haben 
oder minderjährig sind). Nach der Antragstellung er‑
halten die Asylsuchenden die Aufenthaltsgestattung. 
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B A S I S I N F O R M AT I O N E N  N R .  2   

Detaillierte Informationen zum Dublinver‑
fahren finden Sie in den »Basisinformatio‑
nen Nr. 2«.

Das BAMF prüft zunächst, ob Deutschland für das 
Asylverfahren zuständig ist. Dies geschieht im so‑
genannten Dublin‑Verfahren, das kein gesondertes 
Verfahren darstellt, sondern Be standteil des Asylver‑
fahrens ist. Das Dublin-Verfahren hat seinen Namen 
von der »Dublin‑Verordnung«, die vorsieht, dass je‑
der Asylantrag in Europa geprüft wird, hierfür aber 
nur ein Verfahren stattfinden soll. Asylsuchende sol‑
len also nicht mehrere Anträge hintereinander in ver‑
schiedenen europäischen Ländern stellen können.

Die Möglichkeit, dass Deutschland für das Asylver‑
fahren nicht zuständig ist, besteht vor allem, 

•	  wenn Asylsuchende bereits in einem anderen 
»Dublin‑Staat« (Mitgliedstaat der EU, Island, 
Liechtenstein, Norwegen oder Schweiz) Asyl be‑
antragt haben, 

•	  wenn sie aus anderen Gründen (z. B. wegen ille‑
galer Einreise) in einem dieser Staaten von den 
Behörden registriert wurden oder 

•	  wenn sie mit einem Visum eingereist sind, das ei‑
ner dieser Staaten ausgestellt hat. 

Daneben müssen aber auch Gründe geprüft werden, 
die für die mögliche Zuständigkeit Deutschlands 
sprechen. Dies kann beispielsweise bei Minderjähri‑
gen der Fall sein sowie bei Personen, die bereits enge 
Ver wandte in Deutschland haben. Daneben können 
auch drohende Menschenrechtsverletzungen in ei‑
nem an deren europäischen Land (etwa aufgrund 
menschen unwürdiger Aufnahmebedingungen) einen 
Grund dafür darstellen, dass Deutschland das Asyl‑
verfahren übernehmen muss. 

Um dies prüfen zu können, muss das BAMF Betroffe‑
ne über die Einleitung des Dublin‑Verfahrens infor‑
mieren und mit ihnen ein »persönli ches Gespräch« 
(siehe unten, Abschnitt 4) führen. Ergibt die Prüfung, 
dass ein anderer Staat für das Ver fahren zuständig 
ist, kann Deutschland ein »Über nahmeersuchen« an 
diesen Staat richten. Stimmt die ser zu oder reagiert er 
nicht, geht die Zuständigkeit auf ihn über. Das BAMF 

2 Zuständigkeitsprüfung (Dub‑
lin‑Verfahren und »Anerkannte«)

kann nun einen »Dublin‑Be scheid« erlassen, mit dem 
der Asylantrag als »unzu lässig« abgelehnt und die Ab‑
schiebung in den zustän digen Staat angeordnet wird. 
Das Verfahren endet dann in Deutschland also mit 
einer formellen Entscheidung, ohne dass die Gründe 
für den Asylantrag geprüft wurden.

Die Abschiebung in den eigentlich zuständigen Dub‑
lin‑Staat (die sogenannte Überstellung) kann nicht 
immer zeitnah stattfinden. Gelingt die Überstellung 
nicht in dem von der Dublin‑Verordnung vorgegebe‑
nen Zeitraum (üblicherweise sechs Monate), geht die 
Zuständigkeit für das Verfahren wieder auf Deutsch‑
land über. Der Dublin‑Bescheid, mit dem der Asylan‑
trag als unzulässig abgelehnt wurde, muss aufgehoben 
werden und das »normale« Asylverfahren muss in 
Deutschland durchgeführt werden. 

Nicht selten beantragen Personen, die in einem an‑
deren europäischen Staat bereits einen Schutzstatus 
zuerkannt bekommen haben (»Anerkannte«), in 
Deutschland erneut Asyl, zumeist wegen der schlech‑
ten Lebensbedingungen in dem anderen Staat. Die 
Feststellung, dass ein anderer Staat bereits Schutz 
gewährt hat, erfolgt hier dann regelmäßig aufgrund 
des europaweiten Abgleichs von Daten, der im Zuge 
des Dublin‑Verfahrens vorgenommen wird. Genau 
genommen handelt es sich bei den daraufhin fol‑
genden Verfahren aber nicht um Dublin‑Verfahren, 
weil die Dublin‑Verordnung nur für schutzsuchende 
Personen gilt und daher auf die Gruppe der Schutz‑
berechtigten nicht anwendbar ist. Vielmehr erklärt 
sich Deutschland für unzuständig, weil die betroffene 
Person bereits in einem anderen EU‑Staat bzw. in ei‑
nem »sicheren Drittstaat« (wozu Norwegen und die 
Schweiz gezählt werden) Schutz gefunden hat. In aller 
Regel wird der Asylantrag in diesen Fällen als »unzu‑
lässig« abgelehnt und die Abschiebung in den ande‑
ren europäischen Staat wird angedroht.

Zu beachten ist allerdings auch in den Fällen von 
»Anerkannten«, dass bei drohenden schweren Men‑
schenrechtsverletzungen keine Abschiebung erfolgen 
darf. Dies kann etwa der Fall sein, wenn schutzbe‑
rechtigten Personen in dem anderen europäischen 
Staat menschenunwürdige Lebensbedingungen dro‑
hen oder wenn notwendige medizinische Behand‑
lungen nicht gewährleistet sind. In zahlreichen Fällen 
haben Gerichte aus derartigen Gründen die Abschie‑
bungen von »Anerkannten« gestoppt, beispielsweise 
nach Griechenland, Italien oder Bulgarien. 

Gegen die Ablehnung des Asylantrags als »unzuläs‑
sig« (in Form eines Dublin‑Bescheids oder wegen 
Schutzzuerkennung in einem anderen Staat) können 



Asylsuchende Klage einreichen. Diese Klage hat allei‑
ne aber keine »aufschiebende Wirkung«, die Abschie‑
bung in den anderen Staat kann daher auch während 
eines laufenden Klageverfahrens erfolgen. Um dies zu 
verhindern, müssen Betroffene zusätzlich einen Eil‑
antrag an das Verwaltungsgericht richten, mit dem 
erreicht werden soll, dass die Abschiebung bis zum 
Abschluss des Gerichtsverfahrens ausgesetzt wird.

FA L L B E I S P I E L :                                  

Herr T. war ursprünglich als »Bootsflüchtling« 
in Italien gelandet. Dort wohnte er zunächst 
in einer Unterkunft, wurde dann aber »auf die 
Straße gesetzt«. Nach seiner Antragstellung in 
Deutschland wird festgestellt, dass Italien für 
das Asylverfahren zuständig ist und er erhält 
einen »Dublin‑Bescheid«. Er wendet sich an 
das Verwaltungsgericht mit einer Klage und 
dem Antrag, die Abschiebung nach Italien aus‑
zusetzen. Als Begründung gibt er an, dass ihm 
in Italien Obdachlosigkeit und damit men‑
schenrechtswidrige Behandlung droht. Lehnt 
das Gericht den Eilantrag ab, kann die Abschie‑
bung vollzogen werden, obwohl das Klagever‑
fahren beim Verwaltungsgericht weiterläuft. 

Wenn Deutschland für das Verfahren zuständig ist 
oder die Zuständigkeit übernommen hat, wird der 
Asylantrag in der Regel auch inhaltlich geprüft. Die 
Bezeichnung »Asylantrag« ist dabei etwas irrefüh‑
rend: Im rechtlichen Sinne bezeichnet »Asyl« näm‑
lich nur das politische Asyl nach dem Grundgesetz 
(Art. 16a GG). In der Praxis spielt dieses Grundrecht 
aber nur noch eine geringe Rolle – vor allem deswe‑
gen, weil bereits im Jahr 1993 zahlreiche europäische 
Länder, darunter sämtliche Nachbarstaaten Deutsch‑
lands, zu »sicheren Drittstaaten« erklärt wurden. 
Personen, die über einen solchen sicheren Drittstaat 
einreisen, sind seitdem vom Asylgrundrecht ausge‑
schlossen. Entscheidend ist daher in den meisten Ver‑
fahren die Frage, ob Anspruch auf eine an dere Form 
von Schutz besteht.

Der »Asylantrag« schließt laut Gesetz automa tisch 
den Antrag auf andere Formen des Schut zes mit ein. 
Neben dem Asyl im Sinne des Grundgesetzes wird  
auch »internationaler Schutz« beantragt. »Internati‑
onaler Schutz« umfasst wiederum zwei Elemente:

3 Prüfung des Schutzbedarfs
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•		 Flüchtlingsschutz (nach der Genfer Flüchtlings‑
konvention, im deutschen Recht verankert in 
§ 3 Asylgesetz): Anspruch auf Flüchtlingsschutz 
haben Personen, denen in ihrem Herkunfts‑
land Verfolgung droht. Dies gilt aber nur, wenn 
sie aufgrund eines bestimmten »Merkmals« wie 
etwa der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, 
der sexuellen Orientierung oder der politischen 
Überzeugung verfolgt werden. 

    
•		 Subsidiärer Schutz (nach der sogenannten 

Qualifikationsrichtlinie der EU, im deutschen 
Recht umgesetzt in § 4 Asylgesetz): Anspruch 
auf subsidiären Schutz haben Personen, für die 
im Herkunftsland die Gefahr eines »ernsthaften 
Schadens« besteht, die aber nicht wegen eines 
bestimmten Merkmals verfolgt werden. Dies ist 
dann der Fall, wenn Todesstrafe, Folter oder un‑
menschliche Behandlung drohen. Daneben kann 
diese Gefahr auch im Rahmen eines Krieges oder 
Bürgerkrieges entstehen.

Geprüft werden im Asylverfahren darüber hinaus 
noch die sogenannten »nationalen Abschiebungs-
verbote« (§ 60 Abs. 5 und 7 Aufenthaltsgesetz). Ein 
solches Abschiebungsverbot kann insbesondere dann 
bestehen, wenn einer Person wegen einer Krankheit, 
die im Herkunftsland nicht ausreichend behandelt 
werden kann, schwere Gesundheitsgefahren drohen. 
Ein Abschiebungsverbot kann aber auch vorliegen, 
wenn eine Person aufgrund ihrer besonderen Situa‑
tion (z. B. als Alleinerziehende) in ihrem Herkunfts‑
land nicht überleben kann.

FA L L B E I S P I E L :                                 

Frau S. aus der Russischen Föderation begrün‑
det ihren Asylantrag damit, dass sie aufgrund 
von Ereignissen, die sich während ihrer Jugend 
in ihrem Heimatort in Tschetschenien zugetra‑
gen haben, an einer posttraumatischen Belas‑
tungsstörung (PTBS) und schweren Depressi‑
onen leide. Sie legt Atteste vor, aus denen u. a. 
hervorgeht, dass im Fall einer Abschiebung eine 
Retraumatisierung und eine Selbstgefährdung 
drohen könnten. Das BAMF lehnt den Antrag 
auf Asyl und auf internationalen Schutz ab, weil 
es keine aktuell bestehende Gefahr einer Verfol‑
gung oder eines »ernsthaften Schadens« sieht. 
Es stellt aber fest, dass ein Abschiebungsverbot 
vorliegt, weil sich der Gesundheitszustand von 
Frau S. im Fall einer Rückkehr innerhalb kurzer 
Zeit in lebensbedrohlicher Weise verschlech‑
tern könnte.
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Schema des Asylverfahrens in Deutschland (vereinfacht)

Asylgesuch im Inland
Weiterleitung an zuständige 
Aufnahmeeinrichtung und 
Außenstelle des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF); in einigen Bundeslän‑
dern auch als »Ankunftszen‑
tren« oder »AnkER‑Zentren« 
bezeichnet

Asylgesuch an der Grenze 
(oder in der Grenzregion nach 
»Aufgriff« durch Bundespoli‑
zei): Bundespolizei entscheidet, 
ob Einreise verweigert wird

Antragstellung am Flughafen: 
»Flughafenverfahren«, falls Ein‑
richtung am Flughafen vorhan‑
den ist: Entscheidung innerhalb 
von 2 Tagen

Ablehnung 
als offen-
sichtlich 
unbegrün-
det: Verwei‑
gerung der 
Einreise

Keine Ab‑
lehnung als 
offensichtlich 
unbegründet 
oder keine 
Entscheidung 
nach 2 Tagen

Einreisever-
weigerung 
und Zurück‑
schiebung  

Einreise 
und Weiter-
leitung an 
Aufnahme-
einrichtung

Asylverfahren beim BAMF, einschließlich einer Zuständigkeitsprüfung (»Dublin-Ver-
fahren«): 
•	 Entscheidung, ob Deutschland für das Asylverfahren zuständig ist, gegebenenfalls 

nach Durchführung eines »persönlichen Gesprächs« im Dublin‑Verfahren;
•	 Falls Deutschland zuständig ist: Entscheidung über den Anspruch auf einen Schutz‑

status (Asyl, Flüchtlings‑ oder subsidiärer Schutz, nationale Abschiebungsverbote), 
regelmäßig auf der Grundlage einer persönlichen Anhörung. 

Zuerkennung von 
Asyl, internationalem 
Schutz oder einem 
nationalen Abschie-
bungsverbot 

»Einfache« Ablehnung 
(ohne Einstufung als 
»unzulässig« oder 
»offensichtlich unbe‑
gründet«)

Ablehnung als »un-
zulässig« (z. B. wegen 
Zuständigkeit eines 
anderen Staats)

Ablehnung als »offen-
sichtlich unbegrün-
det« 

»Positive« Entscheidung des BAMF und/oder des 
Gerichts; Erteilung eines Aufenthaltstitels durch 
die zuständige Ausländerbehörde.  

Verwaltungsgericht 
lehnt Eilantrag ab

Klagemöglichkeit, um 
ggf. einen besseren 
Schutzstatus zu errei‑
chen 

Möglichkeit der Klage 
innerhalb von zwei 
Wochen (mit aufschie‑
bender Wirkung) 

Innerhalb einer Woche Möglichkeit der Klage ver‑
bunden mit einem Eilantrag, damit die aufschie‑
bende Wirkung der Klage angeordnet wird

»Negative« Entscheidung des BAMF und des 
Gerichts: Ausreisepflicht, Abschiebung kann 
vollzogen werden, Erteilung einer Duldung, falls 
Abschiebung nicht möglich ist 

Verwaltungsgericht 
gibt Eilantrag statt

Verwaltungsgericht entscheidet über die Klage

Antragstellung beim BAMF
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A N H Ö R U N G :  Die Anhörung soll kurz nach der 
Antragstellung stattfinden. Teilweise kommt es tat‑
sächlich schon innerhalb weniger Tage dazu, teilweise 
vergehen aber auch mehrere Monate, bis Asylsuchen‑
de einen Termin für die Anhörung bekommen.

Bei der Anhörung sollen die Asylsuchenden die Ge‑
legenheit erhalten, alle wichtigen Tatsachen zu den 
folgenden Punkten vorzutragen:

•	  Was ist im Herkunftsland geschehen? Welche Be‑
drohungen oder Verfolgungsmaßnahmen haben 
den Anlass zur Flucht gegeben?

•	  Was befürchten sie im Fall einer möglichen Rück‑
kehr in das Herkunftsland?

In der Praxis nehmen Fragen zum Reiseweg der Asyl‑
suchenden häufig viel Zeit in Anspruch. Hintergrund 
ist, dass festgestellt werden soll, ob möglicherwei‑
se ein anderes europäisches Land für die Bearbei‑
tung des Asylantrags zuständig ist (siehe oben, Ab‑
schnitt 2). Es kann aber auch vorkommen, dass diese 
Fragen im Rahmen eines gesonderten »persönlichen 
Gesprächs« gestellt werden (siehe unten). 

Für die Anhörungen setzt das BAMF hierfür geschul‑
tes Personal (Anhörer*innen) ein. Die Person, die die 
Anhörung durchführt, soll auch über den Asylantrag 
entscheiden. In der Praxis ist dies aber nicht immer 
der Fall. So lässt das BAMF seit dem Jahr 2015 eine 
Vielzahl von Bescheiden in sogenannten Entschei‑

dungszentren erstellen. Dort ergeht die Entscheidung 
über den Antrag allein auf der Grund lage des Proto‑
kolls der Anhörung (die zuvor in einer Außenstelle 
des BAMF an einem anderen Ort stattge funden hat).

Asylsuchende können beantragen, von einer Frau 
oder einem Mann angehört zu werden – etwa, wenn 
eine Frau nicht vor einem Mann über erlittene Miss‑
handlungen sprechen kann. In bestimmten Fällen 
(z. B. bei unbegleiteten Minderjährigen oder Trauma‑
tisierten) sollen Anhörungen von »Sonderbeauftrag‑
ten« des BAMF durchgeführt werden, die speziell 
trainiert wurden, um auf die Situation der betroffenen 
Personen eingehen zu können. 

An der Anhörung nimmt ein*e Dolmetscher*in teil. 
Es ist zudem möglich, dass Asylsuchende eine Person 
zur Anhörung mitnehmen, die ihre Sprache spricht 
und gegebenenfalls die Über setzung überprüfen 
kann. Darüber hinaus haben Asylsuchende das Recht, 
eine Vertrauensperson als Beistand zur Anhörung 
mitzunehmen. Die Teilnahme von Begleit personen 
sollte vorab beim BAMF angemeldet werden.

Von der Anhörung wird ein Protokoll angefertigt, 
in dem die Aussagen zusammengefasst werden. Das 
Protokoll wird den Asylsuchenden meistens stück‑
weise während der Anhörung oder an deren Ende 
vorgelesen und rückübersetzt. Häufig werden die 
Asylsuchenden auch gefragt, ob auf die Rücküber‑
setzung verzichtet werden könne. Dies ist nicht zu 
empfehlen. Es gibt nämlich keine Wortprotokolle 
oder Tonbandaufnahmen, mit deren Hilfe sich später 
nachvollziehen ließe, was genau gesagt wurde. Daher 

4 Anhörung  und Befragungen

B E S C H L E U N I G T E  U N D  V E R K Ü R Z T E  V E R FA H R E N                                     

Um die Dauer von Asylverfahren zu senken, wurden verschiedene Modelle eingeführt:

Beschleunigte Verfahren nach § 30a AsylG: Diese Anfang 2016 geschaffenen Verfahren können laut 
Gesetz nur in Außenstellen des BAMF durchgeführt werden, die einer »besonderen Aufnahmeein‑
richtung« zugeordnet sind. Derartige Aufnahmeeinrichtungen wurden aber nur vereinzelt eingerich‑
tet, daher spielt das beschleunigten Verfahren nach § 30a AsylG in der Praxis kaum eine Rolle.   

Verkürzte Verfahren: Im Jahr 2016 wurden daneben Maßnahmen ergriffen, um die Abläufe in den 
von Bund und Ländern gemeinsam betriebenen Einrichtungen so zu straffen, dass Asylverfahren 
von der Antragstellung bis zur Entscheidung innerhalb weniger Tage durchgeführt werden können. 
Im Zuge dieser Maßnahmen wurden einige dieser Einrichtungen in »Ankunftszentren« umbenannt, 
später kamen die »AnkER‑Zentren« hinzu. Diese Bezeichnungen sagen aber nur wenig darüber aus, 
ob Verfahren dort tatsächlich schneller ablaufen. Vielmehr soll an allen Standorten des BAMF auf 
Grundlage der jeweils vorhandenen Kapazitäten entschieden werden, ob bestimmte Verfahren (z. B. 
Anträge von Personen aus bestimmten Herkunftsländern) prioritär bearbeitet werden.



Ausreisefrist 30 Tage nach dem unanfechtbaren 
Abschluss des Asylverfahrens. Sollte der Antrag‑
steller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er 
nach [Herkunftsland] abgeschoben. […]«

Dies ist ein Beispiel für eine Ablehnung eines Asyl‑
antrags als »unbegründet«, ein solcher Bescheid wird 
auch als »einfache Ablehnung« bezeichnet. Daneben 
gibt es weitere Formen ablehnender Bescheide, in de‑
nen das BAMF durch eine ergänzende Formulierung 
deutlich macht, dass es den Asylantrag aus besonde‑
ren inhaltlichen oder formalen Gründen ablehnt:  

•	  Eine Ablehnung als »offensichtlich unbegründet« 
kann z. B. erfolgen, wenn der Vortrag der asylsu‑
chenden Person als vollkommen unglaubhaft ein‑
gestuft wird oder wenn es nach Auffassung des 
BAMF offenkundig ist, dass sie keine relevanten 
Gründe vorbringen kann. Dies wird insbesondere 
bei Asylsuchenden aus »sicheren Herkunftsstaa‑
ten« angenommen (siehe Kasten). Bei der Ableh‑
nung als »offensichtlich unbegründet« sind die 
Möglichkeiten des Rechtsschutzes eingeschränkt 
(siehe unten, Abschnitt 6).

•	  Die Einschränkung des Rechtsschutzes gilt auch 
für die Ablehnung als »unzulässig«. Diese erfolgt 
insbesondere, 
° wenn im Rahmen des »Dublinverfahrens« fest‑

gestellt wurde, dass ein anderer europäischer 
Staat für die Durchführung des Asylverfahrens 
zuständig ist. Im »Dublin‑Bescheid« wird kei‑
ne Frist für die Ausreise ge nannt, da hier keine 
Möglichkeit der »freiwilligen Ausreise« einge‑
räumt wird; 

°  wenn der asylsuchenden Person bereits in ei‑
nem anderen Staat Schutz gewährt wurde;

°  oder wenn bereits zum wiederholten Mal ein 
Asylantrag gestellt wurde (Folgeantrag) und  
das BAMF es ablehnt, ein weiteres Asylverfah‑
ren durchzuführen.

muss auf Ungenauigkeiten im Protokoll schon wäh‑
rend der Anhörung hingewiesen werden und das Pro‑
tokoll muss entsprechend korrigiert werden. 

Das Gesetz schreibt vor, dass der Asylantrag persön-
lich begründet werden muss. Es ist also normalerwei‑
se nicht möglich, sich in der Anhörung vertreten zu 
lassen oder nur eine schriftliche Begründung einzu‑
reichen. In der Anhörung muss der Asylantrag zudem 
vollständig begründet werden. Werden Tatsachen 
später vorgetragen, kann die Behörde sie unter Um‑
ständen aufgrund »verspäteten Vorbringens« zurück‑
weisen. 

B E F R A G U N G E N :  Für Verwirrung kann es sorgen, 
dass Behörden getrennt von der Anhörung auch Be‑
fragungen durchführen, bei denen es nicht um die 
Fluchtgründe geht, sondern in erster Linie um den 
Reiseweg und um den Aufenthalt in anderen europä‑
ischen Staaten. Im Dublin‑Verfahren ist eine solche 
Befragung durch das BAMF vorgesehen und findet 
als »persönliches Gespräch« statt (siehe oben, Ab‑
schnitt 2). Zudem können auch bei der erstmaligen 
Behördenmeldung oder bei der Registrierung Befra‑
gungen stattfinden. 

 

A B L E H N U N G :  Im Verfahren prüft das BAMF, ob 
die in Abschnitt 3 genannten Voraussetzungen für 
einen Schutzstatus oder für ein Abschiebungsverbot 
vorliegen. Wird dies verneint, ergeht ein Bescheid, der 
zu Beginn die folgende Aufzählung enthält:

»1. Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt.
2. Der Antrag auf Asylanerkennung wird abgelehnt.
3. Der subsidiäre Schutzstatus wird nicht zuerkannt.
4. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes liegen nicht vor.
5. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundes‑

republik Deutschland innerhalb von 30 Tagen 
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu ver‑
lassen; im Falle einer Klageerhebung endet die 

H I N W E I S E  Z U R  A N H Ö R U N G         

Das Merkblatt »Die Anhörung im Asylver‑
fahren« ist in mehreren Sprachen abrufar 
bei www.asyl.net. 

5 Entscheidung

S I C H E R E  H E R K U N F T S S TA AT E N     

Als sichere Herkunftsstaaten werden im 
Asylgesetz zur Zeit definiert: Albanien, 
Bosnien‑Herzegowina, Ghana, Kosovo, 
Nordmazedonien, Montenegro, Senegal 
sowie Serbien. Für diese Länder gilt die 
Annahme, sie seien sicher, falls die Asylsu‑
chenden diese Vermutung nicht ausnahms‑
weise widerlegen können.

Das Asylverfahren in Deutschland 7  
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L I T E R AT U R :                              

•	 »Themen« bei www.asyl.net.
•	 Deutsches Rotes Kreuz, Informationsver‑

bund Asyl und Migration, Hg.: Leitfaden 
zum Flüchtlingsrecht, 3. Aufl. 2019.

•	 Flüchtlingsrat Niedersachsen. Leitfaden 
für Flüchtlinge in Niedersachsen (online).

•	 Georg Classen. Ratgeber für Geflüchtete in 
Berlin, 2. Aufl. 2017.

•	 Der Paritätische, Hg.: Grundlagen des 
Asylverfahrens, 4. Aufl. 2016. 
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Träger des Informationsverbunds Asyl und Migration:

           in Kooperation mit: 

A N E R K E N N U N G :  Wird ein Schutzstatus gewährt 
oder ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, 
enthält der Bescheid die entsprechende Formulie‑
rung. Normalerweise ist das Asylverfahren mit einem 
solchen »positiven« Bescheid beendet. Es besteht aber 
für die Betroffenen auch die Möglichkeit, auf Zuer‑
kennung eines besseren Schutzstatus zu klagen (z. B. 
Flüchtlingsschutz statt des subsidiären Schutzes). Vie‑
le derartige Klagen gibt es seit dem Jahr 2016 vor dem 
Hintergrund, dass der Familiennachzug zu subsidiär 
geschützten Personen erheblich erschwert wurde.

Die Betroffenen können nach Schutzzuerkennung 
durch das BAMF bei der Ausländerbehör de an ihrem 
Wohnort einen Aufenthaltstitel beantra gen. Welcher 
Titel das ist und welche Rechte sich daraus ergeben, 
ist abhängig vom erteilten Status.

Gegen den Bescheid des BAMF kann Klage vor einem 
Verwaltungsgericht erhoben werden. Der Bescheid 
des BAMF muss eine Rechtsbehelfsbelehrung ent‑
halten, in der steht, welches Gericht zuständig ist und 
welche Rechtsmittel eingelegt werden können. Außer‑
dem muss darin die Kla gefrist aufgeführt sein:

•	  Bei einer »einfachen Ablehnung« muss die Kla‑
ge innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
des Bescheids beim zuständigen Verwaltungs‑
gericht eingehen. Die Klage hat »aufschiebende 
Wirkung«. Das bedeutet, dass die Abschiebung bis 
zu einer Entscheidung des Gerichts nicht erfolgen 
darf. Für die Dauer des Gerichtsverfahrens behal‑
ten die Asylsuchenden ihre Aufenthaltsgestattung. 

6 Rechtsschutz

•	 Bei einer Ablehnung als »offensichtlich unbe-
gründet« oder als »unzulässig« hat die Klage kei‑
ne »aufschiebende Wirkung«. Die Abschiebung 
kann also vollzogen werden. Deshalb ist es not‑
wendig, dass zusammen mit der Klage – innerhalb 
einer Woche – ein Eilantrag bei Gericht eingereicht 
wird, mit dem die Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung beantragt wird. Wird der Eilantrag abge‑
lehnt, kann die Abschiebung trotz des weiterhin 
laufenden Klageverfahrens vollzogen werden. 

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist es nicht 
erforderlich, dass die Asylsuchenden anwaltlich ver‑
treten sind. Dies ist aber zu empfehlen, um sicherzu‑
stellen, dass auf Mitteilungen des Gerichts jederzeit 
reagiert werden kann und dass die notwendigen Ver‑
fahrensschritte unternommen werden.

F O LG E A N T R A G          

Beantragt eine Person, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt in Deutschland erfolglos 
ein Asylverfahren durchlaufen hat, erneut 
Asyl, spricht man von einem Folgeantrag. 
Dieser führt nicht automatisch zur Einlei‑
tung eines neuen Asylverfahrens. Nur wenn 
neue Gründe vorliegen, die nach dem Ab‑
schluss des ersten Verfahrens entstanden 
sind (zum Beispiel eine Änderung der Ver‑
hältnisse im Herkunftsland), wird ein neues 
Verfahren eingeleitet.  


